
Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII 
(nach den Grundsätzen für die Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe nach 
§ 75 SGB VIII der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden vom 
7.9.2016) 
 

Eine Anerkennung erfolgt durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Potsdam-
Mittelmark auf Kreisebene.  
 
 

Vorbemerkungen 
 

Die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII gewährt  

 Vorschlagsrechte für Jugendhilfe- und Landesjugendhilfeausschüsse (§ 71 Abs. 1 Nr. 2; Abs. 4 
Satz 1SGB VIII) sowie 

 Rechte auf Beteiligung und Zusammenarbeit (z. B. §§ 4 Abs. 2, 76 Abs.1, 78, 80 Abs.3 SGB VIII) 
 

Eine Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe ist nicht Voraussetzung für eine Förderung, 
sondern „ebnet“ den Weg für die (institutionelle) Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und freier 
Jugendhilfe. 
 

Bereits kraft Gesetzes sind gemäß § 75 Abs. 3 SGB VIII anerkannt: 

 Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie 

 die auf Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege. 
 
Als Träger der freien Jugendhilfe sind demnach alle Rechtssubjekte anzusehen, die Leistungen der 
Jugendhilfe erbringen, soweit sie nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind oder sonst als 
öffentliche Körperschaften Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen. 
Auch andere juristische Personen (wie z. B. der eingetragene Verein, die GmbH oder eine Stiftung) 
oder Personenvereinigungen (wie der nicht eingetragene Verein oder die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts) können Träger der freien Jugendhilfe sein. 
 
Voraussetzung für die Anerkennung nach § 75 Abs. 1 SGB VIII 
 
1. Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe (§ 75 Abs. 1. Nr. 1 SGB VIII)  
 
Der anzuerkennende Träger muss selbst auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sein, d.h. selbst 
Leistungen erbringen, die unmittelbar oder mittelbar zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe 
beitragen. Nicht ausreichend wäre es, wenn ein Träger sich nur darauf beschränken würde, bestimmte 
kinder- und jugendpolitische Forderungen gegenüber Politik und Öffentlichkeit oder gegenüber der 
Praxis der Jugendhilfe zu vertreten. Als Leistungen, die mittelbar der Jugendhilfe dienen, kommen nur 
solche in Betracht, die speziell auf pädagogische Ziele des SGB VIII ausgerichtet sind, nicht etwa nur 
auf die Schaffung äußerer Rahmenbedingungen (z.B. Bereitstellung v. Räumen) sowie auf die 
Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse oder auf eine reine Leistungsförderung. 
 

Als Träger der freien Jugendhilfe können nur solche Träger anerkannt werden, die sich nicht auf die 
Vermittlung einzelner Kenntnisse und Fähigkeiten beschränken, sondern die Entwicklung junger 
Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zum Ziel haben 
(vgl. § 1 Abs. 1 SGB VIII). 
 

Durch den Verweis auf § 1 SGB VIII wird deutlich, dass das gesamte Ziel-, Adressaten- und 
Aufgabenspektrum des SGB VIII als mögliche Betätigungsform in Frage kommt. Daher ist eine 
Anerkennung auch dann zulässig, wenn sich die Tätigkeit des freien Trägers nur auf einen 
bestimmten Teilbereich der Jugendhilfe erstreckt. 
 

Außerdem müssen Träger der freien Jugendhilfe nicht ausschließlich oder überwiegend Aufgaben der 
Jugendhilfe erfüllen. Die Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe muss aber sowohl nach der 
Satzung als auch in der praktischen Arbeit als ein genügend gewichtiger von anderen Aufgaben 
abgegrenzter Schwerpunkt erscheinen. 
 

Nicht anerkannt werden können Träger, die außerhalb der Jugendhilfe liegende Ziele verfolgen, 
selbst wenn sie mit ihren Angeboten zum Teil auch junge Menschen ansprechen. Deshalb sind z. B. 
nicht als Träger der freien Jugendhilfe anzusehen:  
- Vereinigungen, die ihre Angebote ohne jugendspezifische Zielsetzung sowohl an Erwachsene wie 

an Jugendliche richten oder kommerzielle Zwecke verfolgen,  
- Träger der Erwachsenenbildung, sofern sie nicht auch Aufgaben der Jugendhilfe (z. B. 

Familienbildung) wahrnehmen,  



- Vereinigungen, die außerhalb der Aufgaben der Jugendhilfe liegende allgemeine Aufklärung und 
Information anbieten,  

- Träger deren Tätigkeit sich auf eine unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung 
oder auf außerhalb der Jugend-hilfe liegende Ziele im Bildungsraum der Schule und Hochschule 
konzentriert (z.B. Schülergruppen und Schülerverbände so-wie Studentenvereinigungen),  

- Jugendpresseverbände, soweit sie über-wiegend auf die Schule ausgerichtet sind,  
- Jugendorganisationen politischer Parteien sowie Jugendorganisationen , die mit poli-tischen 

Parteien verbunden sind,  
- Vereinigungen, die überwiegend der Lehre und Verbreitung einer Religions- oder 

Weltanschauungsgemeinschaft dienen.  
 
 

2. Verfolgung gemeinnütziger Ziele (§ 75 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII) 

 
Voraussetzung der Anerkennung ist, dass der Träger gemeinnützige Ziele verfolgt.  
Obwohl darunter „nicht die Gemeinnützigkeit im Sinne des Steuerrechts verstanden“ wird, sprechen 
verfahrensökonomische Gründe dafür, die Verfolgung gemeinnütziger Ziele dann anzunehmen, wenn 
der Träger von der zuständigen Steuerbehörde (zumindest vorläufig) als gemeinnützig anerkannt 
worden ist… 
Die Tätigkeit des Trägers darf nicht nur einem geschlossenen Kreis von Mitgliedern oder anderer 
begünstigter Personen zugutekommen. 
Die Tätigkeit darf nicht in erster Linie auf eigenwirtschaftliche Zwecke (Gewinnerzielung) ausgerichtet 
sein. Insbesondere dürfen den Mitgliedern Gewinnanteile weder in offener noch in verdeckter Form, z. 
B. durch unverhältnismäßig hohe Vergütung, zufließen. 
Die wesentlichen Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit müssen aus dem Organisationsstatut 
ersichtlich sein. Um ihre Einhaltung zu gewährleisten muss im Organisationsstatut auch eine 
ausreichende innerverbandliche Rechnungsprüfung und Rechenschaftspflicht gegenüber den 
Mitgliedern vorgesehen sein. 
 
 
 

3. Anforderung an die Leitungstätigkeit und Fachlichkeit des Trägers (§ 75 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII) 
 
Eine Anerkennung darf nur ausgesprochen werden, wenn der Träger auf Grund der Fachlichkeit und 
personellen Voraussetzungen erwarten lässt, dass er einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung 
der Jugendhilfe zu leisten im Stande ist und von ihm eine maßgebende Beteiligung an der 
Jugendhilfeplanung und anderen Formen der Zusammenarbeit erwartet werden kann. 
Für die Beurteilung des Kriteriums "nicht unwesentlicher Beitrag" kommt es demnach darauf an, die 
Leistung des betreffenden Trägers in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu bewerten und mit dem 
Gesamtumfang der bedarfsnotwendigen und bereits vorhandenen Jugendhilfeleistungen im jeweiligen 
Arbeitsfeld in Vergleich zu setzen. 
Ungeachtet der quantitativen Gewichtung können zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Trägers 
folgende Kriterien herangezogen werden: 
- Art und Umfang der durchgeführten Maßnahmen 
- Zahl der Mitglieder bzw. Teilnehmer*innen 
- Zahl und Qualifikation der Mitarbeiter*innen 
- Zusammenarbeit mit dem (Landes-)Jugendamt und anderen öffentlichen und freien Trägern der 

Jugendhilfe 
- Solidarität der rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Verhältnisse 
Eine sichere Beurteilung dieser Kriterien ist in der Regel erst möglich, wenn der freie Träger über 
einen Zeitraum von mehr als einem Jahr kontinuierlich tätig gewesen ist. 
 
 
 
 

4. Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit (§ 75 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII) 
Die Erfüllung von Aufgaben der Jugendhilfe im Sinne eines umfassenden Erziehungsauftrages, 
wodurch junge Menschen befähigt werden, ihre Anlagen und Fähigkeiten zu entwickeln, ihre 
Persönlichkeit zu entfalten, die Würde des Menschen zu achten und ihre Pflichten gegenüber den 
Mitmenschen in Familie, Gesellschaft und Staat zu erfüllen, bietet in der Regel Gewähr für eine den 
Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit. 
 
 
 



Der Antrag soll folgende Angaben enthalten: 
- den vollständigen satzungsmäßigen Namen laut Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag; 
- die postalische Anschrift und Telefon (ggf. der Geschäftsstelle); 
- eine ausführliche Darstellung der Ziele, Aufgaben und der Organisationsform; 
- Namen, Alter, Beruf und Anschrift der Mitglieder des Vorstandes bzw. der Geschäftsführung; 
- Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 
- Zahl der Mitglieder zum Zeitpunkt der Antragstellung; 
- Höhe des monatlichen bzw. jährlichen Mitgliedsbeitrages; 
- Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit im Bereich der Jugendhilfe; 
- Angaben zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach  
  § 8a SGB VIII  
-Angaben zur Sicherstellung der persönlichen Eignung des Personals (haupt- und  
  ehrenamtlich) nach § 72a SGB VIII; 
- Angaben zur Zusammenarbeit mit anderen Trägern im Bereich der Jugendhilfe 
 

Dem Antrag soll beigefügt werden: 
- die Satzung bzw. der Gesellschaftsvertrag und ggf. die Geschäftsordnung sowie bei Trägern,  
  die Teil einer Gesamtorganisation sind, die Satzung der Gesamtorganisation; 
- Bescheinigung des Finanzamtes über die Gemeinnützigkeit nach der AO; 
- ein Sachbericht über die Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe innerhalb des letzten  
  Jahres vor Antragstellung;  
- das Präventions- und Schutzkonzept des Trägers, u.a. Selbstverpflichtungserklärungen  
  und/oder Vereinbarungen mit dem Jugendamt zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei  
  Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII und zur Sicherstellung von persönlich 
  geeignetem Personal (haupt- und ehrenamtlich) nach § 72a SGB VIII; 
- ein Exemplar der letzten Ausgabe aller Publikationen des Antragstellers; 
- bei eingetragenen Vereinen: Auszug aus dem Vereinsregister; Träger, die nicht als Vereine    
  organisiert sind, haben entsprechende Unterlagen vorzulegen 


